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(54) Verfahren zur Steuerung einer Fahrzeugsicherheitseinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung einer Fahrzeugsicherheitseinrichtung, bei dem Signale we-
nigstens zweier Bewegungssensoren gemessen werden, die dahingehend unabhängig sind, dass sie zur Messung von
Bewegungen unterschiedlicher Richtung und/oder Art ausgestaltet oder angeordnet sind, der Absolutbetrag des Signal
von wenigstens einem Bewegungssensor mit wenigstens einem für dieses Signal festgelegten Schwellwert verglichen
wird, der Absolutbetrag des Signals von wenigstens einem weiteren der Bewegungssensoren mit einem für diesen
weiteren Bewegungssensor festgelegten Schwellwert verglichen wird und die Fahrzeugbewegung in Abhängigkeit der
Vergleichsergebnisse als kritisch oder nicht kritisch eingestuft wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung einer Fahrzeugsicherheitseinrichtung, bei dem Signale von
Bewegungssensoren zur Beurteilung der Fahrzeugbewegung berücksichtigt werden und eine Fahrzeugsicherheitsein-
richtung, mit der das Verfahren durchgeführt bzw. bei der das Verfahren angewendet werden kann.
[0002] Ein solches Verfahren kann zum Beispiel eingesetzt werden um zu erkennen, ob eine Situation vorliegt, in der
eine Überroll- oder Überschlagbewegungen eines Kraftfahrzeuges droht, um ggf. geeignete Sicherheitsmaßnahmen
einleiten zu können. Insbesondere sollen dann z.B. die Auslösemechanismen für entsprechende Sicherheitseinrichtun-
gen, wie für den Ausfahrmechanismus eines Überrollbügels, für einen Gurtstraffer oder für einen Airbag "scharf" ge-
schaltet werden. Das Scharfschalten wird auch als "arming" bezeichnet.
[0003] Das Sicherheitssystem soll z.B. immer dann scharf geschaltet sein, wenn die Fahrzeugbewegung derart ist,
dass ein Überschlag droht. Die Logik zum Scharfschalten des Sicherheitssystems muss daher empfindlicher sein als
die Auslöselogik des Fahrzeugsicherheitssystems selbst, die erst dann eingreift, wenn zum Beispiel tatsächlich ein
Überschlag stattfindet.
[0004] Die Logik zum Scharfschalten darf jedoch nicht derart empfindlich sein, dass das System ständig scharf ist.
Zum Beispiel bei Systemen, bei denen periodisch und automatisch die Funktionsfähigkeit geprüft wird, würde ein per-
manent scharfes System als Fehler detektiert werden.
[0005] Eine große Gefahr, dass eine permanente Scharfschaltung vorliegt, droht zum Beispiel beim Befahren rauher
Straßenoberflächen. Hier treten hohe vertikale Beschleunigungen auf, ohne dass die Gefahr einer Rotationsbewegung
vorläge, die zu einem Überschlag führen könnte. Eine andere Situation, in der permanentes Scharfschaltung der Si-
cherheitsvorrichtung droht, ist das Befahren einer kurvigen Straße, wobei die lateralen Kräfte sehr hoch sein können.
[0006] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Verfahren und eine Einrichtung anzugeben, mit deren Hilfe
eine Fahrzeugbewegung sicherer beurteilt werden kann, insbesondere, ob eine kritische Situation vorliegt oder nicht.
[0007] Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und eine Einrichtung mit den
Merkmalen des Anspruchs 15 gelöst. Unteransprüche sind auf vorteilhafte Ausgestaltungen gerichtet. Eine besonders
vorteilhafte Verwendung ist Gegenstand des Anspruches 16.
[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden die Signale von wenigstens zwei Bewegungssensoren ge-
messen, die dahingehend voneinander unabhängig sind, dass sie zur Messung von Bewegungen unterschiedlicher
Richtung und/oder Art angeordnet oder ausgestaltet sind.
[0009] Beispielsweise können die Bewegungssensoren derart ausgewählt bzw. angeordnet sein, dass sie die laterale,
die vertikale und/oder die longitudinale Beschleunigung, also Beschleunigungen in unterschiedlichen Richtungen, mes-
sen. Bei anderen Ausgestaltungen sind Bewegungssensoren vorgesehen bzw. derart angeordnet, um die Winkelge-
schwindigkeit um eine laterale, um eine longitudinale oder um eine vertikale Achse, also die Winkelgeschwindigkeit in
unterschiedlichen Rotationsrichtungen, messen. Bei wiederum anderen Ausgestaltungen werden Kombinationen der-
artiger bzw. derartig angeordneter Bewegungssensoren eingesetzt um z.B. die lineare Beschleunigung in einer Richtung
einerseits und die Winkelgeschwindigkeit um eine Achse andererseits auszuwerten. Die Erfindung ist aber nicht auf
diese Beispiele für die Auswahl bzw. Anordnung der Bewegungssensoren beschränkt.
[0010] Im vorliegenden Text ist mit dem Begriff "Signal" jeweils der Absolutbetrag des Messsignals gemeint.
[0011] Die Signale der wenigstens zwei unabhängigen Bewegungssensoren werden mit zumindest jeweils einem
ihnen zugeordneten Schwellwert verglichen. Diese Vergleiche werden bei der Beurteilung der Fahrzeugbewegung be-
rücksichtigt. Es werden also zur Beurteilung der Fahrzeugbewegung die Signale wenigstens zweier Bewegungssensoren
eingesetzt, die unterschiedliche Bewegungen messen. Die Schwellwerte der einzelnen Sensoren können dabei niedrig
gewählt werden, um die einzelne Messung nicht zu unempfindlich zu gestalten. Es ist jedoch sichergestellt, dass z.B.
beim Überschreiten nur eines Schwellwertes für das Signal eines Bewegungssensors noch keine Einstufung als kritisch
vorgenommen wird, sondern erst, wenn auch ein weiterer unabhängiger Sensor eine Schwellwertüberschreitung misst.
Trotz der hohen Empfindlichkeit der einzelnen Sensormessung ist also eine große Robustheit gegen ein unerwünschtes
Einstufen als kritisch gegeben.
[0012] Bei einer Einstufung als kritisch kann eine Sicherheitsvorrichtung direkt ausgelöst werden. Besonders vorteilhaft
ist das Verfahren jedoch einsetzbar, um festzulegen, ob eine Sicherheitseinrichtung scharf geschaltet werden soll, weil
zwar z.B. noch kein Überschlag stattfindet aber bereits droht.
[0013] Je nach Anwendung oder gewünschtem Sicherheitsniveau werden Gruppen von Schwellwerten zu den Signa-
len der unabhängigen Sensoren ausgewählt, die jeweils zumindest zwei Schwellwerte umfassen, die unabhängigen
Sensoren zugeordnet sind. Es können mehrere derartige Gruppen festgelegt sein und eine Einstufung als kritisch dann
vorgenommen werden, wenn die Schwellwerte einer der so festgelegten Gruppen erreicht oder überschritten werden.
Für das Signal eines Sensors können dabei mehrere unterschiedlich große Schwellwerte vorgesehen sein, die in un-
terschiedlichen Gruppen eingeordnet sind.
[0014] Bei einer solchen Ausgestaltung wird z.B. für jeden Bewegungssensor eine Anzahl von Schwellwerten festge-
legt. Für die Schwellwerte eines einzelnen Bewegungssensors gilt dabei z.B., dass der r-te Schwellwert größer ist als
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der q-te Schwellwert, wenn r größer als q ist. Eine Fahrzeugbewegung wird bei dieser Ausgestaltung z.B. als kritisch
eingestuft, wenn der Absolutbetrag des Signals wenigstens eines Bewegungssensors einen ihm zugeordneten r-ten
Schwellwert erreicht oder überschreitet und der Absolutbetrag des Signals wenigstens eines zweiten Bewegungssensors
einen ihm zugehörigen q-ten Schwellwert erreicht oder überschreitet.
[0015] Bei dem r-ten Schwellwert kann es sich dabei z.B. um einen jeweiligen "nominalen" Schwellwert und bei dem
q-ten Schwellwert um einen jeweiligen "minimalen" Schwellwert für das Signal des jeweiligen Bewegungssensors han-
deln. Unterschiedliche Anzahl und Abstufung der Schwellwerte für die Signale der einzelnen Bewegungssensoren führt
zu unterschiedlichen Prüfungsempfindlichkeiten. Die Schwellwerte gleicher Nummer q, r, ... unterschiedlicher Bewe-
gungssensoren sind nicht notwendigerweise gleich.
[0016] Das Verfahren kann zum Beispiel so durchgeführt werden, dass bei Erreichen oder Überschreiten eines zweiten
Schwellwertes für das Signal eines ersten Bewegungssensors geprüft wird, ob der erste Schwellwert für das Signal
eines zweiten Bewegungssensors, der vorzugsweise kleiner als ein zweiter Schwellwert für das Signal des zweiten
Bewegungssensors ist, erreicht oder überschritten wird um bejahendenfalls eine Einstufung als kritisch vorzunehmen.
[0017] Bei einer anderen Ausgestaltung wird geprüft, ob die Signale von wenigstens zwei Bewegungssensoren den
ihnen jeweils zugeordneten ersten, kleineren Schwellwert erreichen oder überschreiten. Wenn dies der Fall ist, wird
geprüft, ob eines der Signale auch den ihm zugeordneten zweiten, höheren Schwellwert überschreitet, bevor die Fahr-
zeugbewegung als kritisch eingestuft wird.
[0018] Bevorzugte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens verwenden zumindest die Signale von einem
Bewegungssensor, der die laterale Beschleunigung misst und/oder einen Bewegungssensor, der die vertikale Beschleu-
nigung misst. Gerade für die Feststellung einer kritischen Rollbewegung des Fahrzeuges sind diese Beschleunigungen
von vorrangiger Bedeutung. Andere Ausgestaltungen berücksichtigen die longitudinale Beschleunigung des Fahrzeuges
oder die Winkelgeschwindigkeit um eine waagerechte Achse, um eine vertikale Achse oder um eine longitudinale Achse.
Bei entsprechender Ausgestaltung der Auswertung können auch schräge Richtungen und Achsen verwendet werden.
[0019] Bei einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein Grenzrollwinkel für die seitliche Fahr-
zeugneigung festgelegt, bei dessen Erreichen oder Überschreiten die Fahrzeugbewegung auf jeden Fall als kritisch
eingestuft werden soll.
[0020] Sind z.B. Bewegungssensoren vorgesehen, die die laterale Beschleunigung und/oder die vertikale Beschleu-
nigung messen, so wird der kleinste Schwellwert für das Signal des Bewegungssensors, der die laterale Beschleunigung
misst, und/oder der kleinste Schwellwert für das Signal des Bewegungssensors, der die vertikale Beschleunigung misst,
derart festgelegt, dass eine Fahrzeugneigung gleich oder größer dem Grenzrollwinkel aufgrund des Signales, das durch
die Erdbeschleunigung g in dem fahrzeugfesten Koordinatensystem hervorgerufen wird, zu einer Einstufung als kritisch
führt.
[0021] Bei einer Ausgestaltung, bei der die laterale Beschleunigung ausgewertet wird, kann dazu der kleinste Schwell-
wert für das Signal des Bewegungssensors, der die laterale Beschleunigung misst, kleiner als der Betrag des Produktes
aus dem Sinuswert des gewählten Grenzrollwinkels mit der Erdbeschleunigung festgelegt werden. Befindet sich das
Fahrzeug in einer Rollbewegung, die eine Neigung über diesen Grenzrollwinkel hinaus bedeutet, so resultiert bereits
aus der Erdbeschleunigung eine laterale Beschleunigung im fahrzeugfesten Koordinatensystem, die größer ist als der
Betrag des Produktes aus dem Sinus des Grenzrollwinkels mit der Erdbeschleunigung, so dass in einem solchen Fall
die Fahrzeugbewegung immer als kritisch eingestuft wird und zum Beispiel ein Sicherheitssystem scharf geschaltet wird.
[0022] Vorteilhafterweise werden die jeweils kleinsten Schwellwerte für die einzelnen Bewegungssensoren derart
gewählt, dass sie nicht kleiner sind als die Absolutbeträge typischer Signale, die von dem jeweiligen Bewegungssensor
durch eine Fahrzeugbewegung in einer Richtung oder Art hervorgerufen werden, die nicht der Richtung oder Art der
Fahrzeugbewegung entspricht, für deren Messung dieser Bewegungssensor ausgestaltet bzw. angeordnet ist. Damit
ist sichergestellt, dass die kleinsten Schwellwerte jeweils über der Überkreuzempfindlichkeit ("cross axis sensitivity")
der einzelnen Sensoren liegen.
[0023] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung sieht vor, dass die jeweils kleinsten Schwellwerte derart gewählt wer-
den, dass sie größer sind als das typische Signalrauschen, um zu verhindern, dass alleine dadurch eine fehlerhafte
Einstufung der Fahrzeugbewegung erfolgt.
[0024] Eine erfindungsgemäße Fahrzeugsicherheitseinrichtung umfasst zumindest zwei Bewegungssensoren, die
dahingehend voneinander unabhängig sind, dass sie zur Messung von Fahrzeugbewegungen unterschiedlicher Rich-
tung oder Art ausgestaltet oder angeordnet sind, eine Speichereinrichtung zur Speicherung von Schwellwerten für die
Signale der wenigstens zwei unabhängigen Bewegungssensoren, eine Vergleichseinrichtung zum Vergleich der Abso-
lutbeträge der Signale der wenigstens zwei Bewegungssensoren mit jeweils wenigstens einem zugehörigen Schwellwert,
und eine Beurteilungseinrichtung zur Einstufung der Fahrzeugbewegung als kritisch, wenn der Absolutbetrag des Signals
wenigstens eines Bewegungssensors einen ihm zugeordneten Schwellwert und der Absolutbetrag des Signals wenig-
stens eines weiteren Bewegungssensors einen ihm zugeordneten Schwellwert erreichen oder überschreiten.
[0025] Mit der erfindungsgemäßen Einrichtung kann das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt werden und die
damit verbundenen Vorteile erreicht werden. Bevorzugte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Vorrichtung er-
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geben sich in analoger Weise aus den bevorzugten Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens.
[0026] Im Folgenden wird die Erfindung anhand beispielhafter Ausgestaltungen unter Bezugnahme auf die beigefügten
Figuren im Detail beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 schematisch ein bewegtes Kraftfahrzeug mit einem Koordinatensystem,

Fig. 2 eine erste Ausgestaltung einer Logik zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 3 eine zweite Ausgestaltung einer Logik zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 4 ein Flussdiagramm zur Logik der Fig. 3,

Fig. 5 eine schematische Erläuterung einer Berücksichtigung eines Grenzrollwinkels,

Fig. 6 die Logik für eine dritte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens, und

Fig. 7 die Logik zur Durchführung einer vierten Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0027] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 10, das sich in Richtung 12 bewegt. Angegeben ist weiterhin ein Koordinatensy-
stem mit der longitudinalen Achse X, einer lateralen Achse Y, die in die Figurenebene hineinzeigt, und einer vertikalen
Achse Z.
[0028] Das hier verwendete Koordinatensystem dient dazu, den physikalischen Sachverhalt darzulegen. Es weicht
von der SAE-Konvention ab, bei der die X-Richtung nach vorne, die Y-Richtung von links nach rechts und die Z-Richtung
nach unten definiert wären. Für die angegebenen beispielhaften Wertebereiche der Sensoren ist dies jedoch ohne
Belang, da nur die Absolutbeträge betrachtet werden.
[0029] Um ein Verfahren gemäß der Fig. 2 oder 3 durchzuführen, weist dieses Kraftfahrzeug einen Beschleunigungs-
sensor zur Messung der Beschleunigung Y_accel in Y-Richtung und einen Beschleunigungssensor zur Messung der
Beschleunigung Z_accel in Z-Richtung auf. Es werden bei den geschilderten Ausgestaltungen die Absolutbeträge der
Signale verwendet, auch wenn dies nicht der extra erwähnt wird.
[0030] In einem Speicher sind Schwellwerte für diese Beschleunigungen abgelegt. Insbesondere sind ein erster
Schwellwert Y_min_thresh und ein zweiter Schwellwert Y_thresh für die Beschleunigung in Y-Richtung festgelegt, wobei
Y_thresh größer ist als Y_min_thresh. Für die Beschleunigung in Z-Richtung sind ein erster, kleinerer Schwellwert Z_
min_thresh und ein größerer Schwellwert Z_thresh festgelegt. Y_thresh und Z_thresh bezeichnen beispielsweise no-
minale Schwellwerte und Y_min_thresh und Z_min_thresh minimale Schwellwerte.
[0031] Die jeweiligen Schwellwerte berücksichtigen gegebenenfalls eingestellte Offsets der Sensoren. So kann z.B.
der Sensor für die vertikale Beschleunigung einen derartigen Offset aufweisen, dass im Ruhezustand nicht die tatsächlich
vorhandene Erdbeschleunigung g angezeigt wird, sondern der Beschleunigungswert Null.
[0032] Beispiele für die Festlegung derartiger Schwellwerte werden weiter unten angegeben.
[0033] Eine Recheneinheit in dem Kraftfahrzeug vergleicht ständig die gemessenen Beschleunigungswerte mit diesen
Schwellwerten.
[0034] Ergibt die Prüfung bei einem Verfahren der Fig. 2 zum Beispiel, dass die Beschleunigung Y_accel in Y-Richtung
größer oder gleich Y _thresh ist und gleichzeitig die Beschleunigung Z_accel in Z-Richtung größer oder gleich Z_min_
thresh ist oder dass die Beschleunigung Z_accel in Z-Richtung größer oder gleich Z_thresh und die Beschleunigung in
Y-Richtung größer oder gleich Y_min_thresh ist, so wird ein Sicherheitssystem scharf geschaltet.
[0035] Bei der Logik der Fig. 3 wird ebenfalls ein Beschleunigungssensor für die Y-Beschleunigung Y_accel und ein
Beschleunigungssensor für die Z-Beschleunigung Z_accel eingesetzt. Stellt die Vergleichseinrichtung fest, dass sowohl
Y_accel größer oder gleich Y_min_thresh als auch Z_accel größer oder gleich Z_min_thresh ist, so wird abgeprüft, ob
entweder Y_accel auch größer als oder gleich Y_thresh ist, oder Z_accel größer als oder gleich Z_thresh ist. Wenn eine
der beiden letztgenannten Bedingungen erfüllt ist, wird das Sicherheitssystem scharf geschaltet.
[0036] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm, mit dem sich die Logik der Fig. 3 darstellen lässt. Zunächst wird in einem Schritt
41 geprüft, ob die Y-Beschleunigung Y_accel größer oder gleich Y_min_thresh ist. Ist dies der Fall, wird in einem Schritt
43 geprüft, ob die Z-Beschleunigung Z_accel größer oder gleich Z_min_thresh ist. Nur wenn auch dies der Fall ist, wird
bei 45 geprüft, ob die Y-Beschleunigung Y_accel auch größer oder gleich Y_thresh ist. Ist dies der Fall, wird das
Sicherheitssystem scharf geschaltet. Verläuft die Prüfung in Schritt 45 negativ, so wird in Schritt 47 abgeprüft, ob die
Beschleunigung in Z-Richtung Z_accel größer oder gleich Z_thresh ist. Bejahendenfalls wird das Sicherheitssystem
scharf geschaltet. Nur wenn auch diese Prüfung 47 negativ verläuft, bleibt das System im nicht scharfen Zustand.
[0037] Die Logiken der Fig. 2 und 3 bzw. der Algorithmus der Fig. 4 stellen zum Beispiel sicher, dass zwischen einer
unkritischen vertikalen Beschleunigung zum Beispiel durch eine rauhe Straßenoberfläche und einer gefährlichen Roll-
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bewegung diskriminiert werden kann. Fahren über eine rauhe Oberfläche bewirkt zum Beispiel vertikale Beschleuni-
gungswerte, die größer sind als Z_thresh. Nur wenn gleichzeitig die Y-Beschleunigung Y_accel größer oder gleich dem
Schwellwert Y_min_thresh für die Y-Beschleunigung ist, wird das Sicherheitssystem z.B. entsprechend der oberen
Hälfte der Fig. 2 scharf geschaltet. Solche zusätzlichen Beschleunigungen in der lateralen Richtung treten zum Beispiel
auf, wenn das Fahrzeug sich stark neigt und ein Überschlag droht.
[0038] Befindet sich das Fahrzeug andererseits in schneller Kurvenfahrt, treten Y-Beschleunigungen Y_accel auf, die
größer sind als der Grenzwert Y_ thresh. Nur wenn gleichzeitig Beschleunigungen in vertikaler Richtung auftreten und
Z_accel größer oder gleich Z_min_thresh ist, wird jedoch das Sicherheitssystem scharf geschaltet, da offensichtlich ein
Überschlag droht (untere Hälfte der Fig. 2). Bei normaler schneller Kurvenfahrt, bei der nur starke Lateralbeschleuni-
gungen auftreten, ohne dass eine starke vertikale Beschleunigung auftritt, bleibt das Sicherheitssystem im ungeschärften
Zustand.
[0039] Ein vergleichbares Ergebnis wird erreicht, wenn die Logik der Fig. 3 verwendet wird. Hier werden zunächst die
Beschleunigungen in Y- und Z-Richtung daraufhin überprüft, ob sie größer als die oder gleich den jeweils kleineren
Schwellwerte Y_min_thresh bzw. Z_min_thresh sind. Ergibt die Prüfung, dass beide Beschleunigungswerte größer sind
als die jeweiligen kleineren Schwellwerte, wird überprüft, ob einer der Beschleunigungswerte größer oder gleich dem
ihm zugeordneten größeren Schwellwert Y_thresh bzw. Z_thresh ist. In diesem Fall wird das Sicherheitssystem scharf
geschaltet.
[0040] Die Bestimmung der Schwellwerte kann dabei wie folgt geschehen. Zunächst wird zum Beispiel ein Grenzroll-
winkel α festgelegt, bei dessen Überschreiten die Prüfungsroutine der Erfindung auf jeden Fall eingeleitet werden soll.
Zur Erläuterung wird auf Fig. 5 Bezug genommen, indem schematisch ein Fahrzeug 10 dargestellt ist, das sich in X-
Richtung bewegt. Außerdem ist in Fig. 5 ein Koordinatensystem angegeben, das in dem Fahrzeug gültig ist. Dabei zeigt
die X-Richtung in die Ebene hinein.
[0041] Angegeben ist die Erdbeschleunigung g. Wenn das allein durch die Erdbeschleunigung ausgelöste Signal des
Bewegungssensors für die laterale Bewegung in Y-Richtung größer ist als der Absolutbetrag von g · sin(α), soll auf
jeden Fall das erfindungsgemäße Verfahren starten. Insofern sollte der erste, kleinere Schwellwert für die laterale
Beschleunigung auf jeden Fall kleiner als der oder gleich dem Absolutbetrag von g · sin(α) sein. Wird als Grenzrollwinkel
zum Beispiel 20° bzw. -20° angenommen, sollte dementsprechend der erste, kleinere Grenzwert Y_min_thresh kleiner
als oder gleich 0,3 g sein.
[0042] Ähnlich kann eine Festlegung für den kleineren Grenzwert Z_min_thresh vorgenommen werden. Dabei wird
für dieses Beispiel davon ausgegangen, dass der Bewegungssensor zur Messung des vertikalen Beschleunigungswertes
in dem Fahrzeug "kompensiert" ist. Dazu addiert der Sensor intern die einfache Erdbeschleunigung g zu dem gemes-
senen Signal, so dass im Sensor-Ruhezustand bei einer Fahrzeugneigung von 0° die vertikale Beschleunigung Null
anstatt -1g angegeben wird. Damit eine laterale Fahrzeugneigung größer als ein Grenzrollwinkel α auf jeden Fall als
kritisch eingestuft wird, wird der kleinere Schwellwert Z_min_thresh für die vertikale Bewegung kleiner oder gleich (1-
cos (α)) gewählt. Wird als Grenzrollwinkel z.B. wieder 20° bzw. -20° angenommen, sollte dementsprechend der erste,
kleinere Grenzwert Z_min_thresh kleiner als oder gleich 0,06 g sein.
[0043] Die obige Bestimmung schließt nicht aus, dass in dynamischen Fahrsituationen der jeweils so festgelegte
minimale Schwellwert bereits bei kleineren Fahrzeugneigungen überschritten wird, wenn sich aufgrund der Fahrsituation
zu den Beschleunigungswerten, die durch die Erdbeschleunigung hervorgerufen werden, zusätzliche Beschleunigungs-
werte ergeben.
[0044] Außerdem kann die Überkreuzempfindlichkeit der beiden Sensoren berücksichtigt werden. Typische Vibratio-
nen einer rauhen Straßenoberfläche übersteigen in der Regel vertikale Beschleunigungen von 2 g nicht. Nimmt man
eine Überkreuzsensitivität der Sensoren von 4 % an, führen vertikale Beschleunigungen von 2 g zu einem Signal am
Bewegungssensor für die laterale Beschleunigung von (2 g) · 0,04 = 0,08 g. Der erste, kleinere Schwellwert Y_min_
thresh für die Beschleunigung in Y-Richtung sollte daher größer sein als 0,08 g.
[0045] Laterale Beschleunigungen auf kurvenreichen Strecken sind in der Regel nicht größer als 1 g. Diese führen
unter der Annahme einer Überkreuzsensitivität von 4 % zu einem Signal am Bewegungssensor für die Z-Beschleunigung
von (1 g) · 0,04 = 0,04 g. Der erste, kleinere Schwellwert Z_min_thresh für die Beschleunigung in Z-Richtung sollte
dementsprechend größer oder gleich 0,04 g sein.
[0046] Schließlich sollte auch der Effekt des Signalrauschens nicht zu fehlerhaften Signalen führen. Wird zum Beispiel
angenommen, dass der Beschleunigungssensor für die laterale Bewegung einen Messbereich von � 7 g mit einer 10
Bit Auflösung hat, dann entspricht ein Zählimpuls etwa (2 · 7 g)/ 1024 = 0,014 g. Bei einem typischen angenommenen
Rauschen von 4 Zählimpulsen sollte dementsprechend der erste, kleinere Schwellwert Y_min_thresh für die laterale
Beschleunigung größer oder gleich 0,014 g · 4 = 0,06 g sein.
[0047] Unter der Annahme, dass der Beschleunigungssensor für die vertikale Beschleunigung einen Messbereich
von � 2,5 g und eine 10 Bit Auflösung hat, entspricht ein Zählimpuls etwa (2 · 2,5 g)/ 1024 = 0,005 g. Der erste, kleinere
Schwellwert Z_min_thresh für die Beschleunigung in Z-Richtung sollte dementsprechend größer sein als 0,005 g · 4 =
0,02 g, wenn ein typisches Rauschen von 4 Zählimpulsen nicht als Signal gewertet werden soll.
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[0048] Zusammengenommen ergibt sich aus diesen typischen beispielhaften Annahmen, dass die jeweils ersten,
kleineren Schwellwerte die folgenden Bedingungen erfüllen sollten:

Y_min_thresh ≤0,3 g
Z_min_thresh ≤ 0,06 g
Y_min_thresh ≥ 0,08 g
Z_min_thresh ≥ 0,04 g
Y_min_thresh ≥ 0,06 g
Z_min_thresh ≥ 0,02 g.

[0049] Diese Bedingungen werden zum Beispiel erfüllt, wenn Z_min_thresh gleich 0,06 g und Y_min_thresh gleich
0,3 g gewählt wird. Als jeweils größere Grenzwerte kann Z_thresh gleich 0,12 g und Y_thresh gleich 1 g gewählt werden.
[0050] Die bisher beschriebenen Ausgestaltungen des Verfahrens verwenden zwei Sensoren mit jeweils zwei Schwell-
werten. Ebenso ist es jedoch möglich, dass für einen Sensor eine höhere Anzahl von Schwellwerten eingesetzt wird,
wie es in Fig. 6 dargestellt ist.
[0051] Hier sind zwei Sensoren S 1 und S2 vorgesehen. Jedem dieser Sensoren sind mehrere Schwellwerte zuge-
ordnet. Die einzelnen Schwellwerte für das Signal des Sensors S1 sind mit S1-Thresh_1, S1-Thresh_2, ... S1-Thresh_
n, ... bezeichnet und die einzelnen Schwellwerte für das Signal des Sensors S2 entsprechend mit S2-Tresh_1, S2-
Thresh_2, ..., S2-Thresh_m, ....
[0052] In Abhängigkeit davon, was für Sensoren vorgesehen sind und welche Fahrsituationen erfasst werden sollen,
werden mehrere unterschiedliche Kombinationen von Sensorüberschreitungen als Bedingungen für das Scharfschalten
des Sicherheitssystems festgelegt.
[0053] Außerdem können auch mehr als zwei Sensoren eingesetzt werden. Fig. 7 zeigt ein Beispiel mit drei Sensoren
S1, S2, S3. Für das Signal des Sensors S 1 sind Schwellwerte S1_Thresh_1, ... Sl_Thresh_n, ... vorgesehen. Für das
Signal des Sensors S2 sind Schwellwerte S2_Thresh_1, ... S2_Thresh_m, ... vorgesehen. Schließlich sind für den
Sensor S3 Schwellwerte S3_Thresh_1, ... S3_Thresh_k, ... vorgesehen. Wie es in Fig. 7 beispielhaft dargestellt ist,
können je nach Art der Sensoren und der zu überprüfenden Fahrsituationen unterschiedliche Kombinationen von über-
schrittenen Grenzwerten zur Scharfschaltung des Sicherheitssystems führen. Die Auswahl der Kombinationen wird in
Abhängigkeit der zu überprüfenden Fahrsituationen festgelegt.
[0054] Die Erfindung ist nicht darauf beschränkt, dass nur Beschleunigungssensoren zur Messung der lateralen,
vertikalen oder longitudinalen Beschleunigung eingesetzt werden. Andere Ausführungsformen verwenden z.B. entweder
ausschließlich oder zusätzlich Sensoren, die die Winkelgeschwindigkeit um eine um die vertikale Achse, die horizontale
Achse oder die longitudinale Achse messen.
[0055] Wie auch aus den geschilderten Ausgestaltungen hervorgeht, bewirkt die Erfindung, dass eine Fahrsituation
nur dann als kritisch eingestuft wird und z.B. ein Sicherheitssystem scharf geschaltet wird, wenn bei Feststellung der
Überschreitung eines nominalen Schwellwertes eines Bewegungssensors auch noch wenigstens ein Schwellwert we-
nigstens eines weiteren Bewegungssensors überschritten wird, der kleiner als der nominale Schwellwert für diesen
weiteren Bewegungssensor ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung einer Fahrzeugsicherheitseinrichtung, mit folgenden Schritten:

Messen der Signale (Y_accel, Z_accel) wenigstens zweier Bewegungssensoren, die dahingehend voneinander
unabhängig sind, dass sie zur Messung von Bewegungen in unterschiedlicher Richtung und/oder zur Messung
von Bewegungen unterschiedlicher Art angeordnet oder ausgestaltet sind,
Vergleichen des Absolutbetrags des Signals (Y_accel; Z_accel) von wenigstens einem der Bewegungssensoren
mit wenigstens einem für dieses Signal festgelegten Schwellwert (Y_thresh; Z_thresh),
Vergleichen des Absolutbetrags des Signals (Z_accel; Y_accel) von wenigstens einem weiteren der Bewe-
gungssensoren mit wenigstens einem für dieses Signal festgelegten Schwellwert (Z_min_thresh, Y_min_
thresh), und
Einstufen einer Fahrzeugbewegung als kritisch oder nicht kritisch in Abhängigkeit der Vergleichsergebnisse.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem eine Fahrzeugsicherheitseinrichtung scharf geschaltet wird, wenn die Fahr-
zeugbewegung als kritisch eingestuft wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei dem Gruppen von Schwellwerten festgelegt werden, die jeweils
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zumindest zwei Schwellwerte umfassen, die unabhängigen Bewegungssensoren zugeordnet sind, wobei eine Fahr-
zeugbewegung als kritisch eingestuft wird, wenn zumindest die Absolutbeträge der Signale der Bewegungssensoren,
denen die Schwellwerte einer Gruppe zugeordnet sind, erreicht oder überschritten werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem für jeden Bewegungssensor eine Anzahl von Schwellwerten
festgelegt wird und die Fahrzeugbewegung als kritisch eingestuft wird, wenn der Absolutbetrag des Signals wenig-
stens eines Bewegungssensors einen ihm zugeordneten r-ten Schwellwert erreicht oder überschreitet und der
Absolutbetrag des Signals wenigstens eines zweiten Bewegungssensors einen ihm zugehörigen q-ten Schwellwert
erreicht oder überschreitet, wobei für die Schwellwerte, die einem Bewegungssensor zugeordnet sind, vorzugsweise
gilt, dass der r-te Schwellwert größer ist als der q-te Schwellwert, wenn r größer als q ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem die Fahrzeugbewegung als kritisch eingestuft wird, wenn
der Absolutbetrag des Signals wenigstens eines Bewegungssensors einen ihm zugehörigen zweiten Schwellwert
(Y_thresh; Z_thresh) erreicht oder überschreitet und der Absolutbetrag des Signals wenigstens eines weiteren
Bewegungssensors einen ihm zugehörigen ersten Schwellwert (Z_min_thresh; Y_min_thresh) erreicht oder über-
schreitet, der vorzugsweise kleiner ist, als ein dem weiteren Bewegungssensor zugeordneter zweiter Schwellwert.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem die Fahrzeugbewegung als kritisch eingestuft wird, wenn die
Absolutbeträge der Signale von wenigstens zwei Bewegungssensoren einen ihnen jeweils zugehörigen ersten
Schwellwert (Y_min_thresh, Z_min_thresh) erreichen oder überschreiten und der Absolutbetrag des Signals we-
nigstens eines dieser Bewegungssensoren einen ihm zugehörigen zweiten Schwellwert (Y_thresh, Z_thresh) er-
reicht oder überschreitet, der vorzugsweise derart ausgewählt ist, dass er größer als der erste diesem Bewegungs-
sensor zugeordnete Schwellwert ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem die verwendeten Signale zumindest ein Signal (Y_accel) von
einem Bewegungssensor umfassen, der die laterale Beschleunigung misst.

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem
der kleinste Schwellwert (Y_min_thresh) für das Signal des Bewegungssensors, der die laterale Beschleunigung
misst, derart festgelegt wird, dass bei Überschreiten oder Erreichen eines festgelegten Grenzrollwinkels (α) die
Fahrzeugbewegung auf jeden Fall als kritisch eingestuft wird, vorzugsweise indem der kleinste Schwellwert (Y_
min_thresh) für das Signal des Bewegungssensors, der die laterale Beschleunigung misst, kleiner als der oder
gleich dem Absolutbetrag des Produktes aus dem Sinuswert des Grenzrollwinkels (α) mit der Erdbeschleunigung
(g) festgelegt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem die verwendeten Signale zumindest ein Signal (Z_accel) von
einem Bewegungssensor umfassen, der die vertikale Beschleunigung misst.

10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem
kleinste Schwellwert (Z_min_thresh) für das Signal des Bewegungssensors, der die vertikale Beschleunigung misst,
derart festgelegt wird, dass bei Erreichen oder Überschreiten eines festgelegten Grenzrollwinkels (α) die Fahrzeug-
bewegung auf jeden Fall als kritisch eingestuft wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei dem die verwendeten Signale zumindest ein Signal (X_accel)
von einem Bewegungssensor umfassen, der die longitudinale Beschleunigung misst.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem die verwendeten Signale zumindest ein Signal von einem
Bewegungssensor, der die Winkelgeschwindigkeit um eine waagrechte Querachse (Y-Achse) misst, und/oder zu-
mindest ein Signal von einem Bewegungssensor, der die Winkelgeschwindigkeit um eine vertikale Achse (Z-Achse)
misst, und/oder zumindest ein Signal von einem Bewegungssensor, der die Winkelbeschleunigung um eine longi-
tudinale Achse (X-Achse) misst, umfassen.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei dem der jeweils kleinste Schwellwert (Y_min_thresh, Z_min_
thresh), der einem Signal eines Bewegungssensors zugeordnet ist, derart gewählt ist, dass er nicht kleiner ist als
die Absolutbeträge typischer Signale, die in diesem Bewegungssensor durch eine Fahrzeugbewegung in einer
Richtung oder Art hervorgerufen werden, die nicht der Richtung oder Art der Fahrzeugbewegung entspricht, zu
deren Messung dieser Bewegungssensor angeordnet oder ausgestaltet ist.
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14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei dem der jeweils kleinste Schwellwert (Y_min_thresh, Z_min_
thresh), der einem Signal eines Bewegungssensors zugeordnet ist, derart gewählt ist, dass er größer als das typische
Signalrauschen ist.

15. Fahrzeugsicherheitseinrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 14, mit
wenigstens zwei Bewegungssensoren, die dahingehend voneinander unabhängig angeordnet oder ausgestaltet
sind, dass sie zur Messung von Bewegungen in unterschiedlichen Richtungen und/oder zur Messung von Bewe-
gungen unterschiedlicher Art dienen können,
einer Speichereinrichtung zur Speicherung von Schwellwerten für die Signale der wenigstens zwei unabhängigen
Bewegungssensoren,
einer Vergleichseinrichtung zum Vergleich der Absolutbeträge der Signale der wenigstens zwei Bewegungssensoren
mit Schwellwerten,
einer Beurteilungseinrichtung zur Einstufung der Fahrzeugbewegung als kritisch, wenn der Absolutbetrag des Si-
gnals wenigstens eines Bewegungssensors einen ihm zugeordneten Schwellwert und der Absolutbetrag des Signals
wenigstens eines weiteren Bewegungssensors einen ihm zugeordneten Schwellwert erreichen oder überschreiten.

16. Verwendung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 14 oder einer Einrichtung nach Anspruch 15 zur
Beurteilung, ob eine Überroll- oder Überschlagsbewegung eines Fahrzeuges droht.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2) EPÜ.

1. Verfahren zur Steuerung einer Fahrzeugsicherheitseinrichtung, mit folgenden Schritten:

Messen der Signale (Y_accel, Z_accel) wenigstens zweier Bewegungssensoren, die dahingehend voneinander
unabhängig sind, dass sie zur Messung von Bewegungen in unterschiedlicher Richtung angeordnet oder aus-
gestaltet sind,
Vergleichen des Absolutbetrags des Signals (Y_accel; Z_accel) von wenigstens einem der Bewegungssensoren
mit wenigstens einem für dieses Signal festgelegten Schwellwert (Y_thresh; Z_thresh),
Vergleichen des Absolutbetrags des Signals (Z_accel; Y_accel) von wenigstens einem weiteren der Bewe-
gungssensoren mit wenigstens einem für dieses Signal festgelegten Schwellwert (Z_min_thresh, Y_min_
thresh), und
Einstufen einer Fahrzeugbewegung als kritisch oder nicht kritisch in Abhängigkeit der Vergleichsergebnisse,
dadurch gekennzeichnet, dass
für jeden Bewegungssensor eine Anzahl von Schwellwerten festgelegt wird und die Fahrzeugbewegung als
kritisch eingestuft wird, wenn der Absolutbetrag des Signals wenigstens eines Bewegungssensors einen ihm
zugeordneten r-ten Schwellwert erreicht oder überschreitet und der Absolutbetrag des Signals wenigstens eines
zweiten Bewegungssensors einen ihm zugehörigen q-ten Schwellwert erreicht oder überschreitet, wobei für
die Schwellwerte, die einem Bewegungssensor zugeordnet sind, vorzugsweise gilt, dass der r-te Schwellwert
größer ist als der q-te Schwellwert, wenn r größer als q ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem eine Fahrzeugsicherheitseinrichtung scharf geschaltet wird, wenn die Fahr-
zeugbewegung als kritisch eingestuft wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei dem Gruppen von Schwellwerten festgelegt werden, die
jeweils zumindest zwei Schwellwerte umfassen, die unabhängigen Bewegungssensoren zugeordnet sind, wobei
eine Fahrzeugbewegung als kritisch eingestuft wird, wenn zumindest die Absolutbeträge der Signale der Bewe-
gungssensoren, denen die Schwellwerte einer Gruppe zugeordnet sind, erreicht oder überschritten werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Fahrzeugbewegung als kritisch eingestuft wird, wenn
der Absolutbetrag des Signals wenigstens eines Bewegungssensors einen ihm zugehörigen zweiten Schwellwert
(Y_thresh; Z_thresh) erreicht oder überschreitet und der Absolutbetrag des Signals wenigstens eines weiteren
Bewegungssensors einen ihm zugehörigen ersten Schwellwert (Z_min_thresh; Y_min_thresh) erreicht oder über-
schreitet, der vorzugsweise kleiner ist, als ein dem weiteren Bewegungssensor zugeordneter zweiter Schwellwert.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Fahrzeugbewegung als kritisch eingestuft wird, wenn
die Absolutbeträge der Signale von wenigstens zwei Bewegungssensoren einen ihnen jeweils zugehörigen ersten
Schwellwert (Y_min_thresh, Z_min_thresh) erreichen oder überschreiten und der Absolutbetrag des Signals we-
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nigstens eines dieser Bewegungssensoren einen ihm zugehörigen zweiten Schwellwert (Y_thresh, Z_thresh) er-
reicht oder überschreitet, der vorzugsweise derart ausgewählt ist, dass er größer als der erste diesem Bewegungs-
sensor zugeordnete Schwellwert ist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem die verwendeten Signale zumindest ein Signal (Y_accel)
von einem Bewegungssensor umfassen, der die laterale Beschleunigung misst.

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem
der kleinste Schwellwert (Y_min_thresh) für das Signal des Bewegungssensors, der die laterale Beschleunigung
misst, derart festgelegt wird, dass bei Überschreiten oder Erreichen eines festgelegten Grenzrollwinkels (α) auf
jeden Fall eine Einstufung der Fahrzeugbewegung als kritisch möglich ist, vorzugsweise indem der kleinste Schwell-
wert (Y_min_thresh) für das Signal des Bewegungssensors, der die laterale Beschleunigung misst, kleiner als der
oder gleich dem Absolutbetrag des Produktes aus dem Sinuswert des Grenzrollwinkels (α) mit der Erdbeschleuni-
gung (g) festgelegt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem die verwendeten Signale zumindest ein Signal (Z_accel)
von einem Bewegungssensor umfassen, der die vertikale Beschleunigung misst.

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem der
kleinste Schwellwert (Z_min_thresh) für das Signal des Bewegungssensors, der die vertikale Beschleunigung misst,
derart festgelegt wird, dass bei Erreichen oder Überschreiten eines festgelegten Grenzrollwinkels (α) auf jeden Fall
eine Einstufung der Fahrzeugbewegung als kritisch möglich ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem die verwendeten Signale zumindest ein Signal (X_accel)
von einem Bewegungssensor umfassen, der die longitudinale Beschleunigung misst.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei dem die verwendeten Signale zumindest ein Signal von
einem Bewegungssensor, der die Winkelgeschwindigkeit um eine waagrechte Querachse (Y-Achse) misst, und/
oder zumindest ein Signal von einem Bewegungssensor, der die Winkelgeschwindigkeit um eine vertikale Achse
(Z-Achse) misst, und/oder zumindest ein Signal von einem Bewegungssensor, der die Winkelbeschleunigung um
eine longitudinale Achse (X-Achse) misst, umfassen.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem der jeweils kleinste Schwellwert (Y_min_thresh, Z_min_
thresh), der einem Signal eines Bewegungssensors zugeordnet ist, derart gewählt ist, dass er nicht kleiner ist als
die Absolutbeträge typischer Signale, die in diesem Bewegungssensor durch eine Fahrzeugbewegung in einer
Richtung oder Art hervorgerufen werden, die nicht der Richtung oder Art der Fahrzeugbewegung entspricht, zu
deren Messung dieser Bewegungssensor angeordnet oder ausgestaltet ist.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei dem der jeweils kleinste Schwellwert (Y_min_thresh, Z_min_
thresh), der einem Signal eines Bewegungssensors zugeordnet ist, derart gewählt ist, dass er größer als das typische
Signalrauschen ist.

14. Fahrzeugsicherheitseinrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 13, mit
wenigstens zwei Bewegungssensoren, die dahingehend voneinander unabhängig angeordnet oder ausgestaltet
sind, dass sie zur Messung von Bewegungen in unterschiedlichen Richtungen dienen können,
einer Speichereinrichtung zur Speicherung einer Anzahl von Schwellwerten für die Signale der wenigstens zwei
unabhängigen Bewegungssensoren,
einer Vergleichseinrichtung zum Vergleich der Absolutbeträge der Signale der wenigstens zwei Bewegungssensoren
mit Schwellwerten,
einer Beurteilungseinrichtung zur Einstufung der Fahrzeugbewegung als kritisch, wenn der Absolutbetrag des Si-
gnals wenigstens eines Bewegungssensors einen ihm zugeordneten r-ten Schwellwert und der Absolutbetrag des
Signals wenigstens eines weiteren Bewegungssensors einen ihm zugeordneten q-ten Schwellwert erreichen oder
überschreiten.

15. Verwendung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 13 oder einer Einrichtung nach Anspruch 14
zur Beurteilung, ob eine Überroll- oder Überschlagsbewegung eines Fahrzeuges droht.
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